
Privatwäsche ist statt Anstaltswäsche mit folgender Maßgabe zugelassen: 

Privatkleidung min. max. 

Bettwäsche komplett 2 2 

Badetuch 2 4 

Handtuch 2 4 

T-Shirt 6 16 

Unterhose 6 14 

Socken 6 14 

Jogginganzug (ohne Kapuze) 2 2 

Sporthose kurz 2 4 

   

Zusätzlich möglich   

Sweatshirt (ohne Kapuze) - 4 

Jogginghose - 2 

Mütze - 1 

Handschuhe (kein Leder) - 1 

Schlafanzug - 2 

Bademantel (ohne Kapuze) - 1 

Geschirrtuch - 4 

Tischdecke - 1 

Kulturbeutel - 1 

Halbschuhe - 2 

Sportschuhe - 2* 

Haus-/Badeschuhe - 2** 

 

+++ in U-Haft zusätzlich erlaubt: 2 x Oberhose,  2 x Oberjacke (ohne Kapuze),  2 x Pullover (ohne Kapuze), 

                                                    4 x Oberhemd 

*   Falls nicht vorhanden oder nicht sporthallentauglich, werden Anstaltssportschuhe gestellt. 

**  Falls nicht vorhanden, werden Anstaltsbadeschuhe gestellt. 

 

Jedes private Wäschestück wird vor der Ausgabe durch die Kammer mit einem eingepressten Etikett 

mit Nummer versehen, welches die Zuordnung der Wäschestücke zu einzelnen Gefangenen erlaubt.  

Wäschestücke, die nicht mit einem Etikett versehen sind oder Wäschestücke, die anderen 

Gefangenen zuzuordnen sind, werden eingezogen und zur Habe gegeben.  

Die schriftliche Einverständniserklärung des Gefangenen für diese Vorgehensweise ist Voraussetzung 

für die Genehmigung von Privatwäsche. 

Das Waschen von Privatwäsche, die Anstaltswäsche ersetzt, kann dann durch die Vertragswäscherei 

zusammen mit der Anstaltswäsche für den Gefangenen kostenfrei erfolgen. 



Sofern diese Privatwäsche mit der Anstaltswäsche gewaschen wird, kann die Anstalt keine Haftung 

für das Ergebnis des Waschganges übernehmen. Auch dieser Haftungsausschluss ist als 

Voraussetzung für die Genehmigung schriftlich vom Gefangenen zu bestätigen. 

Für alle privaten Gegenstände gilt: Sie dürfen keine Aufdrucke etc. haben, die polarisieren oder 

andere provozieren könnten. 

 


